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VORWORT |  9

VORWORT AUS DER ERSTEN AUFLAGE ( 1996)

Bis knapp an die Schwelle der Gegenwart war das Pferd kostbarster Besitz des Menschen, und
dieser fühlte sich zu allen Zeiten gezwungen, dieser Kostbarkeit bereits beim Erwerb seine ganze
Aufmerksamkeit zu widmen. Dies verlangte von ihm, sein gesamtes ererbtes oder erworbenes
Pferdewissen dafür zu mobilisieren; denn je größer der Schatz war, über den er auf diesem Ge-
biet verfügte, desto besser kam ihm dies zustatten.

Auch wenn an Stelle der Unentbehrlichkeit heute eine freiwillig gewählte Partnerschaft zwi-
schen Mensch und Pferd tritt, stellt der Mensch nach wie vor hohe Ansprüche an diesen seinen
Partner.

Nun müssen wir aber offen zugeben, dass wir heute oft nur lückenhaft über jenes Pferdewissen
verfügen, das wir schon für den Erwerb eines Pferdes so notwendig bräuchten; und nur zu
dankbar müssen wir für jeden ehrlichen Rat sein.

Und hier springen zwei Fachleute mit ihrem Buch „Pferdekauf heute“ in die Bresche: Die hoch
qualifizierte Pferdetierärztin Dr. med. vet. Antje Rahn, die zusätzlich über den großen Vorteil ver-
fügt, dass sie als hervorragende Reiterin und erfolgreiche Züchterin ihr Fachwissen immer wie-
der praktisch zu erproben vermag, und der aus vielen juristischen Fachgutachten und Abhand-
lungen bestens bekannte und Zeit seines Lebens dem Pferd verschworene Rechtsanwalt
Eberhard Fellmer. In diesem gegenständlichen, verständlich und übersichtlich gestalteten Fach-
buch haben die Autoren ihren gesamten Wissensschatz zusammengetragen, um ihn als Hilfe an-
zubieten.

Dieses Buch macht es nicht nur möglich, sich alle wichtigen Fragen, die sich beim Erwerb eines
Pferdes nun einmal stellen, beantworten zu können, sondern bietet damit wertvollen Stoff an,
der da oder dort vorhandene Lücken zu füllen vermag. Denn nur zu leicht und zu schnell wach-
sen auf einem wenig bekannten Boden Vorurteile, die später zur echten Last für das Pferd wer-
den können. Hat der Käufer einmal alle erforderlichen juristischen und veterinärmedizinischen
Schritte zufriedenstellend gesetzt und hinter sich gebracht, sollte er sich möglichst unbeschwert
der Psyche und Physis seines neuen Partners zuwenden. Wer dann immer noch nach Schatten-
seiten sucht, wird seinem Pferd wahrscheinlich nie vorurteilslos begegnen. Eine solche vorur-
teilslose Zuwendung aber ist mit Sicherheit die beste Basis für das wichtige Zusammenfinden
von Mensch und Pferd. Wer sich Letzteres zum Ziel setzt, wird für das Stück Weg, das mit dem
Kauf verbunden ist, gerne das Hilfsangebot von Antje Rahn und Eberhard Fellmer annehmen.

Prof. Kurt Albrecht (�)
Ehem. Leiter der Spanischen Hof-Reitschule, Wien
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käufer eines Pferdes – Verbraucher wie Unternehmer – die Vermarktung von Pferden
schlecht zu reden. Das Kaufrecht „lebt“. Es entwickelt sich wie jedes andere Rechtsgebiet
weiter. Dies geschieht täglich, wenn sich Gerichte mit dem „Kaufgegenstand Pferd“ beschäf-
tigen. Zahlreiche Entscheidungen haben zwischenzeitlich verdeutlicht, dass es der Recht-
sprechung sehr wohl um einen gerechten Interessenausgleich der widerstreitenden Belange
von Käufern und Verkäufern geht. Und nichts schadet dem Pferdehandel mehr als eine pole-
mische Stimmungsmache, mit der der Verkäufer fälschlicherweise in Angst versetzt wird,
zwei lange Jahre für den Status quo des verkauften Pferdes einstehen zu müssen.

Wir möchten daher bereits an dieser Stelle mit vier Vorurteilen aufräumen, mit „populären
Rechtsirrtümern“, die immer noch in den Gesprächen über den Pferdehandel grassieren. Die
juristisch versierten Leser mögen uns diese für sie einleuchtend erscheinenden Ausführungen
verzeihen, aber die anwaltliche Erfahrung und die Gespräche mit zahlreichen Mandanten
zeigen, dass insoweit nach wie vor Klärungsbedarf besteht:

ÜBERSICHT 1:
Vier „populäre Rechtsirrtümer“ beim Pferdekauf

1. Es gibt weder ein zwei- noch ein sechswöchiges Rückgaberecht des Käufers, es sei
denn, die Kaufvertragsparteien haben dies vertraglich vereinbart7. Hierzu ist dem Ver-
käufer jedoch nur in Ausnahmefällen zu raten.

2. Der Verkäufer haftet nicht für die Dauer von zwei Jahren für jegliche negativen Zu-
standsveränderungen des Pferdes. Nach zwei Jahren tritt vielmehr die Verjährung ein,
sofern die Verjährungsfrist nicht wirksam per Vertrag verkürzt oder verlängert worden
ist. Entscheidend für die Beantwortung der Frage, ob dem Käufer Sachmängelrechte
zustehen, ist stets der Zeitpunkt der Übergabe des Pferdes, der viel zitierte Gefahrüber-
gang. Beweispflichtig hierfür ist grundsätzlich der Käufer. Nur im Falle des Verbrauchs-
güterkaufs gibt es eine Ausnahme.

3. Der Verkäufer eines Pferdes muss nicht fürchten, vom Käufer unberechtigt in An-
spruch genommen zu werden, wenn das Pferd nach der Übergabe nicht mehr wie er-
wartet läuft. Werden vom Käufer Rittigkeits- oder charakterliche Mängel geltend ge-
macht, muss sich dieser nämlich stets entgegenhalten lassen, dass er mit dem Pferd
zum entscheidenden Zeitpunkt seiner Übergabe zurechtgekommen ist. Schließlich
wird der Käufer das Pferd umfangreich getestet und Probe geritten haben. Der Käufer
kann in diesen Fällen i. d. R. nur dann erfolgreich Sachmängelrechte durchsetzen,
wenn er Zeugen rekrutiert, die bestätigen, dass die Schwierigkeiten mit dem Pferd
schon vor dem Zeitpunkt der Übergabe bestanden haben und zum Zeitpunkt des Pro-
bereitens nicht bemerkt worden sind bzw. nicht bemerkt werden konnten.

4. Die Kosten der tierärztlichen Kaufuntersuchung hat nicht etwa der Verkäufer zu tra-
gen, wenn sich ein schlechter Gesundheitszustand des Pferdes herausstellt und der
Käufer, wenn das Pferd „gesund“ ist – ganz abgesehen von der wohl nicht verbindlich
zu beantwortenden Frage, unter welchen Voraussetzungen man von einem „gesun-
den“ Pferd sprechen kann. Zur Kostentragung gegenüber dem Tierarzt ist vielmehr der-
jenige verpflichtet, der die Untersuchung in Auftrag gegeben hat.

Die rechtlichen Grundlagen des Pferdekaufs im Überblick 1
KAP I TEL 1

Die rechtlichen Grundlagen
des Pferdekaufs im Überblick

1.1     Einige kritische Gedanken und vier „populäre Rechtsirrtümer“ vorab

Am 1. Januar 2002 trat das neue Kaufrecht in Kraft1. Schon mit den ersten Entwürfen sorgte
die Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuches2 (BGB). Für Aufsehen unter Pferdezüchtern
und -händlern, da zahlreiche Änderungen bevorstanden, die die Rechtsstellung des Käufers
erheblich privilegieren. Kein Wort mehr von der Kaiserlichen Verordnung von 18993, die fast
103 Jahre lang Bestand hatte und nach deren Regelungen der Verkäufer nur für die immer
noch allseits bekannten Gewährsmängel haftete. Zurück bleibt allenfalls eine zwiespältige
Retrospektive auf diese verkäuferfreundlichen Vorschriften.

Pferdekauf und -verkauf haben sich seit dem Stichtag 1. Januar 2002 nachhaltig gewandelt.
Kaum war das neue Kaufrecht Gesetz, wurden eiligst Musterkaufverträge entworfen und ver-
öffentlicht4, die züchterischen Aktivitäten sollen um rund 20 Prozent zurückgegangen sein5

und in der hippologischen Presse wurde den professionellen Verkäufern der Ruin suggeriert6.
Das Interesse der Fachöffentlichkeit war schnell geweckt. Es entstanden begrüßenswerte und
mittlerweile etablierte Institutionen wie der „Deutsche Pferderechtsrechtstag“ und das „Göt-
tinger Pferderechtsforum“, zahlreiche Anwälte werben in Fachblättern mit dem Tätigkeits-
schwerpunkt „Pferderecht“. Mit dem Produkt „Equitax“ wurde der nicht unumstrittene Ver-
such einer standardisierten Beschaffenheitsbeschreibung von Pferden unternommen und die
Gerichte, bis hin zum BGH, haben sich mittlerweile in diversen Entscheidungen mit der An-
wendung der kaufrechtlichen Vorschriften auf das Pferd befasst.

ZUR INFO: Von „Pferderecht“ oder „Pferdekaufrecht“ zu sprechen, ist begriffstechnisch ver-
fehlt, obgleich sich beide Worte zwischenzeitlich im hippologischen und juristischen
Sprachgebrauch eingebürgert haben. Schließlich werden Pferde im Kaufrecht wie Sachen
behandelt. Die Rechtsstreitigkeiten beschäftigen sich daher einzig und allein mit den Beson-
derheiten der Anwendung des Kaufrechts auf das Lebewesen Pferd. Ein „Pferde(kauf)recht“
gibt es also nicht. Man mag daher boshaft unterstellen, dass dieser Begriff lediglich als Mar-
keting-Instrument diverser „Pferderechts-Anwälte“, die es begriffstechnisch auch nicht geben
dürfte, kreiert worden ist. Wir möchten uns von diesen kritischen Anmerkungen nicht aus-
grenzen.

Die anfänglichen Wogen, die das nun gar nicht mehr so neue Kaufrecht geschlagen hat,
scheinen sich geglättet zu haben. Die Grundstrukturen der gesetzlichen Vorschriften haben
sich in den Köpfen der meisten Züchter, Vermarkter und auch der privaten Pferdeverkäufer
verankert. Gleichwohl sind wir Anwälte immer noch nicht an dem Punkt angelangt, Käufern
wie Verkäufern in allen Rechtsfragen des Kaufrechts verbindlich Auskunft erteilen zu kön-
nen. Doch dies ist weder Grund zur Panikmache und erst recht kein Grund dazu, dem Ver-
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derte Laie misst dem schriftlichen Dokument große Bedeutung bei, sodass davon ausge-
gangen wird, dass die beurkundeten Vereinbarungen durchdacht sind und den Vertrag
vollständig und abschließend regeln10. Bei einer eindeutigen Formulierung geht die Be-
weiskraft der Kaufvertragsurkunde noch weiter: Der Vertragspartner, der vom Urkundenin-
halt abweichende Vereinbarungen geltend macht und sich darauf stützt, dass mündlich
etwas anderes vereinbart worden sei, trägt hierfür die volle Beweislast11. Es liegt auf der
Hand, dass derjenige, der vor Gericht weitere mündliche Absprachen behauptet, häufig
das Nachsehen haben wird, es sei denn, Zeugen bestätigen seine Behauptungen.

1.2.2   Mustervertrag oder individuell ausgehandelt?
Besonders beliebt – aber für den Verkäufer nicht unbedingt vorteilhaft – sind die zahlreichen
Musterverträge, die man sich dank moderner Technik aus dem Internet herunterladen kann,
die in der Fachpresse abgedruckt sind oder anderweitig vertrieben werden. Hierbei handelt
es sich meist um Allgemeine Geschäftsbedingungen12 (AGB), sofern dem Käufer ein solcher
Vertrag einseitig zur Unterzeichnung vorgelegt wird.

Viele Verkäufer – vor allem die unternehmerisch tätigen – hatten sich durch die Verwendung
derartiger Musterverträge auf der sicheren Seite gewähnt (sechster „populärer Rechtsirrtum“),
denn in den oft spitzfindig formulierten Klauseln ist ihre gesetzlich vorgesehene Sachmän-
gelhaftung in wesentlichen Punkten eingeschränkt worden. Meist schon im Rahmen der an-
waltlichen Erstberatung, manchmal auch erst in der mündlichen Verhandlung vor Gericht,
mussten die Verkäufer in ihrer Erwartung enttäuscht werden. Denn der Gesetzgeber knüpft
eine strenge Wirksamkeitskontrolle an derartige Musterverträge. Vor allem haftungsein-
schränkende und die Verjährung verkürzende Klauseln sind – vereinfacht dargestellt – un-
wirksam, wenn sie den Käufer unangemessen benachteiligen. So ist z.B. die viel verwendete
Klausel

„Das Pferd wird unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung verkauft.“

grundsätzlich unwirksam, wenn sie nicht die Zusätze enthält:

„Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit …

… und für die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen.“

Eine typische Situation aus der anwaltlichen Praxis: Der Kaufinteressent legt einen vom Ver-
käufer präsentierten Mustervertrag vor, der (unwirksame) Haftungsausschlüsse enthält. Der
Käufer ist schockiert und möchte diesen Vertrag keinesfalls unterschreiben. Über die anwalt-
liche Empfehlung, dass ihm nichts Besseres passieren kann als den Vertrag abzuschließen, ist
er zunächst verwundert. Die Erklärung des Anwaltes liegt jedoch auf der Hand: 
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Ein Kaufvertrag über ein
Pferd kann auch münd-
lich zustande kommen.

1.2     Der Kaufvertragsabschluss

Bevor wir uns dem zentralen Thema – den Sachmängeln und ihren Rechtsfolgen – widmen,
geben wir Antworten auf vier Fragen, die das Zustandekommen des Kaufvertrages betreffen
und immer wieder gestellt werden8:

1.2.1 Mündlich oder schriftlich?
Häufig hört man in Gesprächen mit Mandanten, dass diese zwar ein Pferd ge-
kauft haben, aber kein Vertrag zustande gekommen sei, weil man sich nur
mündlich über die Modalitäten des Kaufes geeinigt habe. In rechtlicher Hin-
sicht ist das unzutreffend, sozusagen der fünfte „populäre Rechtsirrtum“. Ein
Kaufvertragsabschluss über ein Pferd muss nicht schriftlich erfolgen. Denn im
Pferdekauf gilt der Grundsatz der Formfreiheit, ebenso wie in vielen anderen
Bereichen des täglichen Rechtsverkehrs.

Das Vertragsrecht des BGB setzt für das Zustandekommen eines jeden Vertra-
ges lediglich zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus: Der Verkäu-

fer gibt das Angebot ab, sein Pferd zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, der Käufer er-
klärt die Annahme dieses Angebotes. Entsprechendes gilt für den umgekehrten Fall: Der
Käufer gibt ein Angebot ab, der Verkäufer nimmt es an. Ob Angebot und Annahme mündlich
oder schriftlich erfolgen, ist für das Zustandekommen des Kaufvertrages über ein Pferd uner-
heblich. Oftmals wird eine mündliche Einigung mit dem seit Jahrhunderten praktizierten
Handschlag besiegelt, dem die Beweisfunktion zukommen kann, dass sich die Parteien einig
geworden sind. Auch heute noch – mehrere Jahre nach Inkrafttreten des neuen Kaufrechts –
sind mündliche Kaufvertragsabschlüsse keine Seltenheit9. Dennoch zeigt die anwaltliche Er-
fahrung, dass Käufer wie Verkäufer einen schriftlichen Kaufvertragsabschluss bevorzugen,
meist aus Angst oder Unkenntnis über die rechtlichen Zusammenhänge, aber aus guten
Gründen.

Ein schriftlich fixierter Kaufvertrag bietet beiden Vertragsparteien vor allem zwei Vorteile:

� Durch das Niederschreiben der Vereinbarungen – oder zumindest eine genaue Lektüre,
wenn ein Mustervertrag verwendet wird – werden die Vertragsinhalte Käufer wie Verkäu-
fer nochmals deutlich vor Augen geführt. Unstimmigkeiten oder Regelungslücken wer-
den schneller erkannt als bei einem mündlichen Vertragsabschluss.

� Der schriftliche Kaufvertrag hat nicht nur einen wichtigen Erinnerungswert, z.B. über Ne-
benabsprachen wie Transportkosten oder Übernahme von Kosten der Kaufuntersuchung;
er stellt vielmehr eine Urkunde mit Beweisfunktion dar. Sie spricht dafür, dass ihr Inhalt
zum einen richtig und zum anderen vollständig wiedergegeben worden ist. Wer später
vor Gericht behauptet, dass es über den Inhalt des schriftlichen Kaufvertrages hinaus wei-
tere mündliche Absprachen gegeben hat, muss plausibel darstellen, warum diese nicht in
die Vertragsurkunde aufgenommen worden sind. Denn gerade der juristisch nicht bewan-
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Mündliche Kaufvertragsab-
schlüsse kommen im Pferde-
handel immer noch häufig
vor.

Einem schriftlichen
 Kaufvertragsabschluss 
ist grundsätzlich der
 Vorzug zu geben.
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3. Verweigerungsrecht des Verkäufers
Ist die Nachbesserung möglich, bedeutet dies jedoch noch nicht, dass der Käufer seinen An-
spruch „auf Biegen und Brechen“ durchsetzen kann. Denn der Gesetzgeber hat zum Schutz
des Verkäufers verschiedene Möglichkeiten vorgesehen, die ihn dazu berechtigen, die Nach-
erfüllung zu verweigern.

a) Unzumutbarkeit infolge unverhältnismäßiger Kosten
So kann der Verkäufer die Nacherfüllung verweigern, „wenn sie nur mit unverhältnismä-
ßigen Kosten möglich ist“ (§ 439 Abs. 3 S. 1 BGB). 
Es liegt auf der Hand, dass der Begriff der Unverhältnismäßigkeit einen erheblichen Aus-
legungsspielraum beinhaltet. Zur Beantwortung der Frage, wann die Kosten der Nacher-
füllung diese Grenze überschreiten, sind u.a. der Wert des Pferdes in mangelfreiem Zu-
stand und die Schwere des Mangels zu berücksichtigen (§ 439 Abs. 3 S. 2 BGB). Ferner
ist es von Bedeutung, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile
für den Käufer zurückgegriffen werden könnte2. Wie so oft in der „Juristerei“ können wir
keine klar definierten Grenzen, aber Faustregeln festlegen, die einer einzelfallbezogenen
Überprüfung bedürfen. 
Über die Frage, ob rein wirtschaftliche Überlegungen auf das Lebewesen Pferd Anwen-
dung finden dürfen, kann man viel philosophieren. Dennoch gilt: Die Grenze der Unver-
hältnismäßigkeit ist grundsätzlich erst überschritten, wenn die Kosten der Nacherfüllung
über 100 Prozent des Wertes des mangelfreien Pferdes liegen. Dies gilt umso mehr, wenn
es sich um eine aus Tierschutzgründen akut erforderlich werdende Heilbehandlung han-
delt3. In der Literatur werden etwas unterschiedliche Grenzen oberhalb von 100 Prozent
vorgeschlagen. Zum Teil wird von unverhältnismäßigen Kosten gesprochen, wenn die
Nacherfüllungskosten mehr als 150% über dem Wert der Kaufsache in mangelfreiem Zu-
stand liegen4. Andere Autoren ziehen Grenzen von 105 bis 145%5 und von 100 bis
130%6, z.T. auch in Abhängigkeit davon, ob der Verkäufer die Lieferung des mangelhaf-
ten Pferdes zu vertreten hat7.

Beim Pferdekauf stellt sich diese Problematik also vor allem bei einer im Verhältnis zum
Wert des Pferdes unverhältnismäßig kostspieligen medizinischen Behandlung. Zur Ver-
deutlichung folgendes Beispiel:

Beispiel 10:
DER FALL:
Ein älterer Wallach wird zu Freizeitzwecken für 900,– € verkauft. Der Wert des Pferdes in
mangelfreiem Zustand beträgt ebenfalls 900,– €. Der Käufer stellt nach einigen Wochen
fest, dass das Pferd ein Kryptorchide (Klopphengst) ist. Aus diesem Grund zeigt er häufig
unangenehme Hengstmanieren. Der Käufer verlangt vom Verkäufer Nachbesserung in
Form einer Operation des Pferdes.

DIE LÖSUNG:
Der Käufer kann die Operation nur verlangen, wenn diese nicht mit unverhältnismäßig
hohen Kosten für den Verkäufer verbunden ist. Stellt sich die Operation im konkreten Fall
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2. Rechtsprechungsübersicht – Kommt eine Nachbesserung in Betracht?
Im Folgenden haben wir einen Überblick über die bisherige Rechtsprechung zusammenge-
stellt. Wie bei allen Kurz-Übersichten handelt es sich um Einzelfallentscheidungen, die le-
diglich eine Orientierung geben können. Ob und gegebenenfalls inwieweit diesen Entschei-
dungen Präzedenz-Charakter zukommt, muss von Fall zu Fall anhand einer Lektüre der
Urteile nachvollzogen werden.
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Mangel/Pferd Gericht
(soweit veröffentlicht mit Fundstelle)

Entscheidung: 
Nachbesserung möglich? 
(= behebbarer Mangel?)

Alter 
(2 ½ statt 3 ½ Jahre/Schulpferd)

AG Hannover, Urt. v. 11.07.2006, 
Az. 455 C 3962/06, RdL 2007, 10 f. Nein

Ataxie/ 
(Familienpferd)

LG Hildesheim, Urt. v. 27.04.2007,
Az. 7 S 21/07, AUR 2007, 419 Offen gelassen

Fesselträgerentzündung 
(mit Lahmheit/Reitpferd)

OLG Frankfurt, Urt. v. 17.07.2006,
Az. 18 U 96/05 

Ja 
(Hier lag jedoch eine unzulässige
Selbstvornahme des Käufers vor.)

Halswirbelsäule 
(Achsenverschiebung/ Dressur-
pferd)

LG Duisburg, Urt. v. 11.10.2004, 
Az. 2 O 71/03 Nein

Hufknorpelverknöcherung
(Reitpony) 

LG Bielefeld, Urt. v. 03.07.2006, 
Az. 25 O 340/04 Nein

Klopphengst (Kryptorchide)
(Dressurpferd)

LG Münster, Urt. v. 28.10.2005, 
Az. 16 O 582/04 Ja

Klopphengst (Kryptorchide) 
(Dressurpferd)

BGH, Urt. v. 09.01.2008, 
Az. VIII ZR 210/06, 
NJW 2008, 1371

Ja 
(Die Nacherfüllung war dem Käufer je-
doch unzumutbar, da der Verkäufer den

Mangel arglistig verschwiegen hatte.)

Klopphengst (Kryptorchide) 
(Dressurpferd)

OLG Hamm, Urt. v. 14.06.2006, 
Az. 11 U 143/05 (aufgehoben durch
BGH u. zurückverwiesen)

Ja

Koppen
(Fohlen)

OLG Hamm, Urt. v. 26.11.2007, 
Az. 2 U 148/06, RdL 2008, 37 Nein

Kissing-Spines-Syndrom 
(Dressurpferd)

LG Münster, Urt. v. 10.12.2004, 
Az. 10 O 716/03 Nein

OCD (Osteochondrose) 
(mit ca. 3,5 cm großer Läsion am
hinteren Kniegelenk/Reitpferd)

OLG Hamm, Urt. v. 10.08.2006, 
Az. 2 U 19/05

Ja 
(durch Operation trotz unsicherer

 Prognose)

Sommerekzem
(Dressurpferd)

LG Detmold, Urt. v. 26.05.2007, 
Az. 12 O 243/07 Nein

Sommerekzem
(Dressurpferd)

OLG Hamm, Urt. v. 01.07.2005, 
Az. 11 U 43/04, ZGS 2006, 156 ff. Nein

Spat, Röntgenklasse III-VI
(Reitpferd)

LG Münster, Urt. v. 20.07.2007, 
Az. 10 O 240/06

Nein 
(Es bestand eine vorsichtige bis gute

Prognose für die „Brauchbar machung“
des Pferdes; die hierfür angesetzte

Dauer von acht bis zwölf Monaten sei
für den Käufer jedoch unzumutbar.)

Ungewollte Trächtigkeit
(zweijähriges „Hobbyreitpferd“)

AG Schwedt, Urt. v. 18.04.2007, 
Az. 3 C 177/05, RdL 2007, 264 f. Nein

Unrittigkeit LG Lüneburg, Urt. v. 18.11.2003, 
Az.: 4 O 286/03 Ja
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